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Verordnungs⸗Glatt
fuͤr die

Fürſtlich Kürſtenbergiſche

Domainen⸗Adminiſtration .
I . Abtheilung .

Den 1 . Februar Nro . 1 . 1812 .

Nr . 716 . Den Druck eines Fürſtenbergiſchen Verordnungsblattes betreffend .
An ſämmtliche Verwaltungen und Verrechnungen .

Denſelben wird hiemit eröffnet , daß mit Genehmigung Seiner Hochfürſtlichen Durch⸗
laucht , mit dem laufenden Jahre anfangend , ein Verordnungsblatt für die dieſſeitige Adminiſtration ,
nach dem Muſter der Verordnungsblätter für die großherzoglichen Domainen - Verwaltungen in fortlau⸗
fenden Nummern werde ausgegeben werden .

Die Erpeditionskanzlei iſt bereits angewieſen , an welche Stellen und in wie viel Exemplarien ſie
dieſe Verordnungsblätter abzuſenden habe .

Sollte ſich je aus der Reihenfolge der Nummern ergeben , daß eine Stelle nicht in den Beſitz einer
früheren Nummer gekommen ware , ſo iſt die fehlende Nummer ſogleich von der Expeditionskanzlei zu
requiriren . Ueberhaupt iſt jede Stelle für die Vollſtändigkeit und gute Aufbewahrung des Blattes ver⸗
antwortlich . Defekte , welche durch Nachläßigkeit entſtehen , ſind auf Koſten des Amtsvorſtandes zu er⸗
gänzen , von dem Hofbuchdrucker Alb . Willibald dahier zu requiriren und für jede fehlende Nummer
6 kr . neben Tragung des Poſtportos zu bezahlen .

In Folge dieſer Einrichtung hat für die Zukunft die im F. 12 der Rechnungs⸗Inſtruktion vorge⸗
ſchriebene Vormerkung der im Laufe des Jahres ergangenen Generalverordnungen in dem Vorberichte
der Rechnungen zu unterbleiben .

Donaueſchingen , den 17 . Jänner 1842 .

Fürſtl , Fürſtenb . Domainen⸗Kanzlei .
Dilger .

vdt . Binder .

Nr . 24 . Die Auszahlung der Gebühren an Urkundsperſonen , Gemeindediener
ze . für Anwohnung resp . Bekanntmachung von Verſteigerungen der Wald⸗

produkte und deren Rechnungsbehandlung betreffend .
An ſämmtliche Rentämter .

Durch die Belege des rubricirten Betreffs erhalten die rentamtlichen Rechnungsbeilagenbaͤnde eine
ſolche enorme Ausdehnung , die mit dem untergeordneten Werthe , den die Aufbewahrung dieſer Piegen
als bleibende Rechnungsurkunden hat , in keinem Verhältniſſe ſteht .
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Nach Anſicht der im Verordungsblatte für die Forſtdomänen⸗Dund Bergwerks⸗Adminiſtration
Nr . 30 enthaltenen Verordnung Großherzogl . Direction der Forſtdomainen und Bergwerke vom 14 .

September v. J . Nr . 9311 findet man ſich daher zu folgender Anordnung veranlaßt :

Die Rentämter qua Forſtkaſſen haben vom Rechnungsjahr 18ꝛ1 inclusive an alljährlich mit der IV .

Quartals - Conſignation — nach unten beigefügtem Formular —ein ſpecielles Verzeichniß in duplo vor⸗

zulegen , worin der Zeitfolge nach die einzelnen Zeddel unter Hinweiſung auf die Journals⸗ und Rech⸗

nungsſeite und unter Angabe des Namens und Wohnorts des Empfängers , des Tags und Orts der

Verſteigerung , oder des Walddiſtrikts , wo ſolche ſtattfand , eingetragen werden müßen ; ſie leiſten nach

wie vor , in bisheriger Weiſe Zahlung und laſſen auf den einzelnen Zeddeln quitiren .

Das eine Verzeichniß wird — mit der Ausgabsdecretur verſehen — der Rechnung angelegt , das

Duplikat hingegen mit den quittirten Zeddeln iſt beſonders zu fascikuliren und — uneingebunde n — mit

der Rechnung einzuſenden . Für die bereits verfloſſenen zwei Quartalien des laufenden Rechnungzjahrs

1831 iſt ohne Rückſicht darauf , ob die Deeretur ſolcher Ausgabs⸗Poſten in den Quartals⸗Conſig ratio⸗

nen bereits ſchon ertheit wurde , oder noch ertheilt wird , die fragliche Vorlage gleichwohl im Allge neinen
zu bewirken , damit kein Stückwerk entſteht .

Donaueſchingen , den 3. Jänner 1842 .

Fürſtl . Fürſtenb . Domainen⸗Kanzlei .
Dilger .

vdt . Binder .

Jiorm uilar .
Rentamt N . N.

Nachweiſun g

der im Rechnungsjahr 1811 ausbezahlten Gebühren an Urkundsperſonen , Gemeindediener , Redaktionen

offentlicher Blätter ꝛc. für Anwohnung resp . Bekanntmachung von Verſteigerung der Waldprodukte .
—. ꝗ—

Journ . Haupt buch
der Bei⸗ Rame und Wohnort der Empfänger , Betreff ꝛc. 8 Betrag .

lage. Seite . Seite

1 Donaueſchingen . Gemeindediener Basler , wegen fl . kr .

Holzverſteigerung vom 13. und 14. Oktober 1841 im

Walddiſtrikt N. N. Ausſchellgebüht . . . 20 2⁴

*

Zuſammen :

353535
Rentmeiſter .
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Nr . 3415 . Die kalkulatoriſche Prüfung der hüttenamtlichen Rechnungsbelege ,
Regiſter und anderer Zugehörden der hüttenamtlichen Hauptbücher betreffend .

An das Oberhüttenamt .

Künftig und ſo lange neben dem Hüttenrechner zwei Buchhalter bei dem Oberhüttenamte beſtehen
werden , iſt die kalkulatoriſche Prüfung der hüttenamtlichen Rechnungsbelege , Regiſter und anderer

Zugehörden der hüttenamtlichen Hauptbücher durch das Buchhaltungsperſonale des Oberhüttenamtes
und unter des letztern Verantwortlichkeit , vor der Einſendung der Hauptbücher zur Rechnungs - Reviſion ,
alſo im Laufe des Etatsjahres , vorzunehmen . Auf jeden einzelnen Zeddel und auf jeder Seite der Re⸗

giſter ꝛc. iſt in der linken Ecke beizufügen : „Nachgerechnet durch N. N. “

Es verſteht ſich von ſelbſt , daß dieſe Prüfung auch auf die Belege der Baukoſtenrechnungen aus⸗

zudehnen iſt . Für Fehler , welche beim Nachrechnen gemacht werden , iſt der Nachrechner dem Ober⸗

hüttenamte ſpeziell verantwortlich .
Um ſich zu überzeugen , daß dieſe kalkulatariſche Prüfung durch das Oberhüttenamt borgenommen

worden ſey , hat die Rechnungs⸗Reviſion durch ein Reviſionsmitglied , in Dienſt - oder Nebenſtunden ,
all jährlich eine Superreviſion des Kalküls von den Belegen wenigſtens einer Rechnung vorzuneh⸗
men und das Reſultat anher anzuzeigen . Mit den Belegen und Regiſtern pro 1843 iſt der Anfang zu

machen . Hihmt

Donaueſchingen , den 10 . Jänner 1842 . 89

Fürſtl . Fürſtenb . Domainen⸗Kanzlei .
Dilger .

vdt . Binder .

Nr . 469 . Die Rückvergütung der aus Steuerkapitalien von abgelösten alten

Abgaben zur Ungebühr bezahlten Staatsſteuern betreffend .
An ſämmtliche Rentämter unter badiſcher Hoheit .

Unter Bezugnahme auf die Generalverfügung vom 9. November 1837 Nr . 9,118 wird denſelben
eine Abſchrift des Beſchluſſes Großherzoglicher Steuer - Direktion vom 5. Jänner d. J . Nr. 186 , nebſt
einem Auszuge aus der dieſſeitigen Eingabe vom 22 . November v. J . Nr . 13,351 , welche Erfteren zur

Folge hatte , zum Wiſſen und geeigneten Benehmen in vorkommenden Fällen 8 88
Donaueſchingen , den 13 . Jänner 1842 .

Fürſtl . Fürſtenb . Domainen⸗Kanzlei .
Dilger .

ydl . Binder .

A bſchrift .

. ö

Karlsruhe , den 5 . Januar 1842 .

Nr . 186 . Bericht des Controle - Bureau vom 22ten v . M . Nr . 4904 . „ Steuer - RNuͤck—

verguͤtung wegen abgeloͤsten alten Abgaben betreffend . “

Beſchluß .
. Die Obereinnehmerei Donaueſchingen wird unter Bezugnahme auf den dieſſeitigen Beſchluß vom

2. September 1841 Nr . 11,738 angewieſen , dem Fürſtl . fürſtenb . Rentamte Blumberg weitere 58 fl.
52 kr. zu erſetzen und unter Abtheilung I, 2. §. 2, a, zu verausgaben .
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Il . Hievon geben wir der Fürſtl . Fürſtenb . Domainen - Kanzlei zu Donaueſchingen auf den dortſei⸗
tigen Erlaß vom 22 .

„ „

November 1841 Nr . 13,351 ergebenſt Nachricht .

Caſſinone .

Auszung

vdt . Krüger .

aus einem Erlaſſe der Fuͤrſtl. Fuͤrſtenb. Domainen⸗Kanzlei an die Großherzogliche
Steuerdirektion in Karlsruhe vom 22 . November 1841 Nr . 13,351 , betreffend die

Ruͤckverguͤtung der aus Steuerkapitalien von abgeloͤsten alten Abgaben zur Ungebuͤhr

„ Vermög dortſeitig hoher Entſchließung vom 2. September d. J . Nr . 11,738 wurden an der vom

bezahlten Staatsſteuern .
e . 8

Fürſtlichen Rentamt Blumberg eingereichten Forderung von Steuererſaz für aufgehobene alte Abgaben zu
102 fl. 51 kr . nur 39 fl. 5 kr . zur Zahlung an die Staatskaſſe angewieſen , unter Berufung auf die

von der Steuerreviſion in Konſtanz über die rentamtliche Berechnung unterm 28 . Auguſt d. J . aufge⸗
ſtellten Bemerkungen .

Wir halten uns durch mehrere Punkte der letztern beſchwert und begründen unſere Beſchwerde
nachſtehend :

10 Die Großherzogliche Steuer⸗Reviſion hat den Grundſatz aufgeſtellt , daß für die Zeit vom Verfall
tage der Gefälle — Martini — bis zum Ende des Steuer⸗Jahres — 30 . April —keine Rück⸗

vergütung in Anſpruch genommen werden dürfe , und die bezüglichen Anſätze geſtrichen .
Dieſe Anſicht ſteht mit den von Einer ꝛc. erlaſſenen Verfügungen im Widerſpruch ; es iſt nem⸗

lich von Hochderſelben auf eine vom Fürſtlichen Rentamte Löffingen in einem ähnlichen Falle ge⸗
machte Anfrage nach dem Erlaſſe vom 13 . Februar 1838 Nr . 2184 ausgeſprochen worden , daß der

Gefällbezieher von dem Zeitpunkte der Ablöſung der Gefälle , ( im vorliegenden Falle der 11te
November 1834 ) keine Steuer mehr davon zu entrichten ſchuldig ſey , die bereits bezahlte und dem

Gefällpflichtigen vergütete Steuer vom gedachten Zeitpunkte bis 1. May ( 1835 ) daher rückzu⸗
fordern habe . Dieſe Verfügung ſteht auch ganz im Einklange mit einer früher von Hochderſelben
unterm 18 . Auguſt 1829 Nr . 17,862 Erlaſſenen . ( II . Band der Sammlung der Steuer⸗Verord⸗

nungen Seite 182 . )

2 ) Nach den Bemerkungen Nr . 5 und 6 wurden wir mit den bezüglichen Forderungsbeträgen von
30 fl . 43 kr . und 23 fl . 9 kr. an die Gefällpflichtigen verwieſen . Da die Fürſtliche Stan⸗

desherrſchaft die in Frage ſteheude Zahlung zur Ungebühr uicht an die Gefällpflichtigen geleiſtet ,
ſo kann ſie rechtlich auch an dieſe keinen Erſaz geltend machen ; ſie kann dies nur gegen die Kaſſe ,
welche das Indebitum erhalten hat , — nemlich gegen die Staatskaſſe . — Dies iſt landrechtlich be⸗

gründet , und liegt im Sinne der oben angeführten Verfügung Einer ꝛc. vom 18 . Auguſt 1829
Nr . 17,862 , wornach die Erſazberechnung und Forderung der Steuerbehörde vorzulegen und der
Erſes von ihr in Empfang zu nehmen iſt . “

ᷓᷓ 8

Nr . 333 . Die Verrechnung des Brennholzes in der Brauerei⸗Rechnung betr .

Dieſelbe hat künftig im Hauptbuche unter der Rubrik : „ Ausgabe für Brennholz “, neben der Co⸗
lonne des Geldbetrages eine ſolche für die erkaufte Klafterzahl Holz zu eröffnen , am Schluſſe der Ru⸗

ꝛc. 2c.

An die Brauerei⸗Verwaltung Donaueſchingen .
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brik die Geſammtklafterzahl und den Durchſchnittspreis per Klafter zu berechnen , und das verbrauchte
Quantum , ſowie das in das folgende Rechnungs⸗Jahr übergehende vorzutragen .

Donaueſchingen , den 13 . Jänner 1842 .

Fürſtl . Fürſtenb . Domainen⸗Kanzlei .
Dilger .

vdt . Binder .

Nr . 534d . Das Nechnungsweſen der Fürſtlichen Brauerei⸗Verwaltung , ins⸗

beſondere die Beurkundung von Verkäufen an Aſche , Malzkeimen , altem
Eiſen ꝛc. betreffend .

An die Brauerei⸗Verwaltung Donaueſchingen .
Es iſt in dem von der Fürſtlichen Rechnungs⸗Reviſion vorgelegten Entwurfe der Notaten über die

Brauerei⸗Rechnungen der Vorſchlag enthalten , der Brauerei - Verwaltung aufzutragen , das Gewicht ,
oder Maas obengenannter zum Verkauf kommender Gegenſtände von demjenigen Dritten , der das Abwä⸗

gen oder Meſſen beſorgt , beurkunden zu laſſen . Zur Akürzung des Geſchäfts , und um das Verwal⸗

tungsperſonale ſeinem Hauptzwecke ohne Nothwendigkeit , nicht zu entziehen , wird jedoch für genügend
erkannt , wenn auf dem betreffenden Zeddel das Gewicht respectiye Maas des Verkaufsgegenſtandes und

der Geldbetrag vom Verkäufer und dem Verwalter beurkundet iſt , in der Vorausſetzung , es werde genau

darauf gehalten , daß das Abwägen oder Meſſen immerhin in Gegenwart des Buchhalters ,
oder einer andern hiezu ſpeziell beauftragten vertrauten Perſon vor ſich gehe .

Donauaueſchingen , den 13 . Jänner 1842 .

Fürſtl . Fürſtenb . Domainen⸗Kanzlei.
Dilger .

vdt . Binder .

Nr . 835 . Die Verrechnung der Hefe und des Branntweins von Seiten der

Fürſtlichen Brauerei⸗Verwaltung betreffend .

An die Brauerei⸗Verwaltung Donaueſchingen .
Da die einzelnen Scheine über die zum Verkauf kommende Hefe und den täglich erzeugten Brannt⸗

wein dem Zwecke nicht entſprechen , ſo hat die Ausſtellung derſelben vom 1. Februar 1842 an zu unter⸗

bleiben ; — es iſt dagegen über die Hefe das Verkaufs⸗Regiſter in ſeitheriger Weiſe zu führen , und

dem Branntweinbrenner die Führung eines monatlichen Verzeichniſſes über die tägliche Branntwein⸗Er⸗

zeugung , womit die Rechnung zu belegen iſt , aufzutragen .

Donaueſchingen , den 13 . Jänner 1842 .

Fürſtl . Fürſtenb . Domainen⸗Kanzlei⸗

Dilger .
vdt . Binder .

Nr . 336 . Das Rechnungsweſen der Fürſtlichen Brauerei⸗Verwaltung , insbe⸗

ſondere die Verrechnung des Biererzeugniſſes betreffend .

An die Brauerei⸗Verwaltung Donaueſchingen .

Der Ausführung der im §. 39 des Entwurfs der Notaten über die Brauerei - Rechnung pro 1812

vorgeſchlagenen Methode in Verrechnung derjenigen Materialien , ( Malz und Hopfen ) welche , urſprüng⸗



lich zu einem Sude einer gewiſſen Bierſorte beſtimmt , im Verlaufe des nachfolgenden Brauverfahrens
theilweiſe zu einer andern Sorte Biers verwendet , oder wovon das erzeugte Bier ganz , oder theilweiſe
nicht zum Verkauf gebracht , dagegen in andere Sude eingetheilt wurde , ſtellen ſich beſondere , nicht
wohl zu beſeitigende Hinderniſſe entgegen , weßhalb man es für genügend erklärt , wenn über derartige
Vorfälle künftig , wie dies ſeither geſchah , in den Erzeugungs⸗Regiſtern die geeignete Erläuterung ge⸗
geben wird . In Beziehung auf Bier , welches gänzlich unbrauchbar geworden iſt , oder welches auf
Branntwein verarbeitet werden mußte , iſt nach wie vor die erforderliche Legitimation in jedem beſonderen
Falle einzuholen .

Donaueſchingen , den 13 . Jänner 1842 .

Fürſtl . Fürſtenb . Domainen⸗Kanzlei .
Dilger .

vdt . Binder .

Nr . 537 . Die Verrechnung der Gerſte in der Brauerei⸗Nechnung betreffend .

An die Brauerei⸗Verwaltung Donaueſchingen .
Dieſelbe hat künftig über die Einnahme an Gerſte ein fortlaufendes Regiſter mit den Unterabthei⸗

lungen :
à ) vom vorgehenden Jahre übernommener Vorrath ,
b ) erkaufte ausländiſche Gerſte ,
6 ) verkaufte inländiſche Gerſte ,

Preis per Malter ,

Preis des ganzen Quantums ,

zu führen , ſolches zu berechnen und am Ende des Jahres der Rechnung beizulegen . — Die Spezifi⸗
kation der einzelnen Lieferungen ſolcher Händler , von welchen beträchtliche Quantitäten bezogen werden ,
kann im Hauptbuche unterbleiben , dagegen das Regiſter ohne Anſtand zugleich als Quittungsbuch be⸗

nutzt werden .

Donaueſchingen , den 13 . Jänner 1842 .

Fürſtl . Fürſtenb . Domainen⸗Kanzlei .
Dilger .

vdt . Binder .

Nr . 539 . Die Fürſtliche Brauerei⸗Adminiſtration , insbeſondere die Verrechnung der

Löhne für das Ausleeren der erkauften und gemeſſenen Gerſte betreffend .
An die Brauerei⸗Verwaltung Don aueſchingen .

Da die Aufſtellung der Zeddel über die Löhne für das Ausleeren der zur Brauerei erkauften und

gemeſſenen Gerſte , wenn in ſolchen die einzelnen Verkäufer , das von denſelben gelieferte Quantum

Gerſte ꝛc. ſpeziell angegeben werden ſoll , mit Umſtändlichkeiten verknüpft iſt , zu deren Vermeidung man
—insbeſondere während des Gerſten⸗Einkaufs — alle Urſache hat , ſo wird es hiemit für genügend
erkannt , wenn in den Forderungszeddeln das im Ganzen ausgeleerte Quantum Gerſte , ohne Spezifika⸗
tion der Verkäufer , angegeben wird .

Donaueſchingen , den 13 . Jänner 1842 .

Fürſtl . Fürſtenb . Domainen⸗Kanzlei .
Dilger .

vdt . Binder .



Nr . 718 . Die beſondern Beiträge des Fürſtlichen Aerars zur Anlage und Unterhal⸗

tung der Vizinal⸗ oder Gemarkungs⸗Wege betreffend .

An ſämmtliche Rentämter und Verwaltungen im badiſchen Hoheitsgebiete .

Obſchon wir den §. 77 . der Gemeindeordnung und den §. 26 . des Geſetzes vom 28 . Auguſt 1835

ſtets übereinſtimmend mit der abſchriftlich angefügten Verfügung Großherzoglicher Direktion der Forſt⸗

domainen und Bergwerke vom 21 . September v. J . Nr . 9576 . ausgelegt und angewendet haben , ſo

machen wir doch zur Abſchneidung möglicher Zweifel die Fürſtlichen Rentämter und Verwaltungen zum

Benehmen auf den in der allegirten Verfügung dargelegten Sinn der bezüglichen Geſetzesſtelle hiemit

aufmerkſam .

Donaueſchingen , den 17 . Jänner 1842 .

Fürſtl . Fürſtenb . Domainen⸗Kanzlei .

Dilger .
vdt . Binder .

A bſechrift .

Nr . 9576 . Die beſondern Beitraͤge des Großherzoglichen Forſtſiskus zur Anlage und

Unterhaltung der Vizinal - und Gemarkungswege betreffend .

Der F. 26 . des Geſetzes vom 28 . Auguſt 1835 . , die Deckung der Gemeindebedürfniſſe betreffend ,

welcher an die Stelle des §. 77 . der Gemeindeordnung getreten iſt , ſchreibt vor :

„ Wird ein Vizinal⸗ oder Gemarkungsweg zum Behuf der gewöhnlichen oder außergewöhnlichen Be⸗

nutzung für größere Waldungen von Salinen , Berg⸗ und Hüttenwerken , oder irgend einer andern

Gewerbsunternehmung in beſonderem Maaße gebraucht und verdorben , ſo kann der Eigenthümer oder

Unternehmer angehalten werden , außer ſeinem Antheil an der Umlage zu Beſtreitung
der Gemeindeausgaben noch einen beſondern Beitrag zur Unterhaltung des Wegs in die Ge⸗

meindekaſſe zu bezahlen , welcher mit Rückſicht auf die Art und den Umfang ſeiner ſtärkern Benutzung

des Weges und auf die der Gemeinde durch ſeine Unternehmung zugehenden Vortheile gütlich mit

dem Gemeinderathe und Ausſchuſſe ausgemittelt , oder von der Staatsbehörde regulirt wird . “

„ Wird die neue Anlage des Wegs oder eine Hauptoerbeſſerung deſſelben wegen einer ſolchen Be⸗

ſitzung oder Gewerbsunternehmung nöthig , ſo kann ein verhältnißmäßiger Beitrag zu den Koſten von

dem Eigenthümer oder Unternehmer verlangt werdrn . “

Da dieſe Geſetzesſtelle ausdrücklich ſagt , „ daß der Eigenthümer oder Unternehmer angehalten werden

könne , außer ſeinem Antheil an der Umlage zur Beſtreitung der Gemeindeausgaben noch einen

beſondern Beitrag ꝛc. ꝛc, zu bezahlen , ſo folgt daraus , daß der Großherzogliche Fiskus nur dann

verbunden iſt , einer Gemeinde zur Herſtellung ihrer Wege einen Präcipualbeitrag zu leiſten , wenn der

Wald oder das Etabliſſement , zu deſſen Benützung ein Vizinal - oder Gemarkungsweg in beſonderem

Maaße gebraucht oder verdorben wird , zu der Gemarkung der einen beſondern Beitrag anſprechen⸗

den Gemeinde gehört . — Iſt dieſes nicht der Fall , bildet alſo das betreffende Waldareal oder Etabliſſe⸗

ment eine eigene Gemarkung oder liegt es in der Gemarkung einer andern , als der den Anſpruch er⸗

hebenden Gemeinde , ſo kann der Großherzogliche Fiskus zur Zahlung eines beſondern Beitrags nicht

angehalten werden .

In Gemäßheit dieſer — auch von Großherzoglichem Miniſterium des Innern durch Erlaß vom 13 .

Nobember 1838 . Nr . 11,778 . in einem Spezialfalle adoptirten — Auslegung des §. 26 . des Geſetzes

vom 28 . Auguſt 1835 , werden nun ſämmtliche Forſtämter , Salinen - und Hüttenverwaltungen angewie⸗



ſen , berichtliche Anzeige anher zu erſtatten , ob für Wege , bei welchen die oben bezeichneten Verhältniſſe
eintreten , zur Zeit noch beſondere Beiträge an die Gemeinden bezahlt werden .

Karlsruhe , den 21 . September 1841 .

Direktion der Forſtdomainen und Bergwerke .
Rutſchmann .

Vdt. Reich .
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